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§ 25 EIRAG Zweck der
Eignungsprufung

EIRAG - Europaisches Rechtsanwaltsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2020

§ 25.

Die Eignungsprufung ist eine ausschlief3lich die beruflichen Kenntnisse des Bewerbers betreffende staatliche Prifung,
mit der seine Fihigkeit, den Beruf eines Rechtsanwalts in Osterreich auszuliben, beurteilt werden soll. Die
Eignungsprufung muR dem Umstand Rechnung tragen, dass der Bewerber in einem Staat, der Mitglied der
Europaischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europdischen Wirtschaftsraum ist, Uber eine
berufliche Qualifikation zur Austbung eines Anwaltsberufs verflgt.

In Kraft seit 24.05.2000 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eirag/paragraf/25
file:///

	§ 25 EIRAG Zweck der Eignungsprüfung
	EIRAG - Europäisches Rechtsanwaltsgesetz


